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Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A 

 

Rahmenvertrag Markierungsarbeiten an Kreisstraßen des Landkreis 
Eichsfeld 

 
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle): 

 

Name und Anschrift: Landkreis Eichsfeld 

Liegenschaftsamt Friedensplatz 8 

37308 Heilbad Heiligenstadt 

Telefon: +49 3606 650-2311  

Fax:+49 3606/650-9090 

E-Mail: vergabe-liegenschaftsamt@kreis-eic.de 

Internet: www.kreis-eic.de 

b) Vergabeverfahren: 

 

Öffentliche Ausschreibung Vergabenummer: 

2019/112L/15 der Unterlagen 

kein elektronisches Vergabeverfahren 

 

d) Art des Auftrags 

Ausführung von Bauleistungen. 

 

e) Ort der Ausführung 

Kreisstraßen des Landkreis Eichsfeld 

 

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose 

 

Art der Leistung:  

Rahmenvertrag für Markierungsarbeiten an Kreisstraßen des Landkreis Eichsfeld 

 

Umfang der Leistung: 

 Fahrbahnmarkierungsarbeiten als Rahmenvereinbarung nach § 4a VOB/A über 4 Jahre 

 Demarkierung Feinfräsen, Längs- u. Quermarkierung entfernen, Breite 0,12m: 10.800 m 

 HS-Farb-Längsmarkierung Typ 1 herstellen, Breite 0,12m, durchgehend: 100.000 m HS-

Farb-Längsmarkierung Typ 2 herstellen, Breite 0,12m, Strich/Lücke 1:1:100.000 m 

 Agglo-KP, Längsmarkierung, Typ 2, Breite 0,12m, durchgehend Kaltplastik: 10.800 m 

 

Die angegebenen Mengen sind für 4 Jahre geschätzt. 

 

Das Auftraggsvolumen wird hiermit nicht festgelegt, d.h. es kann höher oder geringer ausfallen. 

 

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleis-

tungen gefordert werden 

Zweck der baulichen Anlage: 

Zweck des Auftrags: 

 

h) Aufteilung in Lose  

Vergabe nach Losen: Nein  

 

Beginn der Ausführung:  01.01.2020 

Fertigstellung der Leistungen: 31.12.2023 

 

j) Nebenangebote sind: nicht zugelassen 

 

k) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen 

Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt 
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Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform eVergabe.de bereitgestellt. 

 

n) Ablauf der Angebotsfrist am: 24.10.2019 

um 10:30 Uhr 

 

o) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind Vergabestelle 

siehe a) 

 

p) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen 

Deutsch 

 

q) Eröffnungstermin am:   24.10.2019 

um: 10:30  

Verwaltungsgebäude Haus 4 

Leinegasse 11 

37308 Heilbad Heiligenstadt 

Zimmer: 202 

 

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: 

 

Bieter und deren Bevollmächtigten (Vollmacht ist vorzulegen) 

 

r) geforderte Sicherheiten 

maßgeblichen Vorschriften, in denen enthalten sind Abschlags- und Schlusszahlungen gern. 

VOB/B und entsprechend den Vergabeunterlagen (Abrechnung der jeweiligen Einzelaufträge) 

 

t) Rechtsform der/Anforderung an 

Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend 

 

u) Nachweise zur Eignung 

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste 

des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei 

Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präquali-

fiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. 

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Ange-

bot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. 

Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch 

für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, 

unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. 

(Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. 

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunter-

nehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" ge-

nannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deut-

scher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 

Das Formblatt 'Eigenerklärungen zur Eignung' ist erhältlich: 

Siehe Vergabeunterlagen(Formblatt 124-Eigenerklärung zur Eignung) 

Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a 

Abs. 3 VOB/A zu machen: 

 

v) Ablauf der Bindefrist am:  

 

w) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): 

 

Thüringer Landesverwaltungsamt 

Jorge-Semprún-Platz 4 

99423 Weimar 

Auf die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtigten Vergabeentscheidung beim Auftragge-

ber nach § 19 Abs. 2 ThürVgG und die Kostenfolge nach § 19 Abs. 5 ThürVgG wird hingewiesen. 
 



Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld 

- 330 - 

Amtsblatt für den Landkreis Eichsfeld / Nr.: 36                            Heilbad Heiligenstadt, den 01.10.2019 

 

Öffentliche  Ausschreibung nach VOL/A 
 

Verbrauchsmaterial für die Zulassungsstelle 
 

1. Auftraggeber:  Landkreis Eichsfeld 

 - Zentrale Vergabestelle 

Friedensplatz 8 

37308 Heilbad Heiligenstadt 

Telefonnummer: +49 3606 650-2051 

Telefaxnummer: +49 3606 650-9035, 

E-Mailadresse: vergabe@kreis-eic.de, 

Internet-Adresse (URL): www.kreis-eic.de 

 

Vergabenummer: 2019-036-32 

 

2. Vergabe: 

 

a) Verfahrensart:  Öffentliche Ausschreibung, 

 

b) Vertragsart:  Lieferleistung 

 

3. Leistung: 

 

a) Art und Umfang der Leistung: 

Art der Leistung:  Lieferung von Zulassungsbescheinigungen I, 

Landkreisplaketten, Kfz-Prüfplaketten, Kurzzeitkennzeichenplaketten 

und Dokumentenklebesiegeln 

 

Menge und Umfang:  für den Zeitraum vom 01.01.2020 - 31.12.2022 für den Landkreis 

Eichsfeld 

 

b) CPV-Nr: ./. 

 

c) Unterteilung in Lose: 

 

Vergabe in Losen: Ja 

 

Beschreibung der Losaufteilung:  

 

Los 1 - Zulassungsbescheinigungen Teil I 

Los 2 - Plaketten 

Los 3 – Dokumentenklebesiegel 

 

Angebote können abgegeben werden für ein oder mehrere Lose. 

 

d) Lieferort:   Landkreis Eichsfeld 

Rechts- und Ordnungsamt 

KFZ-Zulassung 

Göttinger Str. 5 

37308 Heilbad Heiligenstadt 

 

e) Lieferfrist –  

 

Beginn: 01.01.2020 

Ende: 31.12.2022 

 

4. Vergabeunterlagen: 

 

http://www.kreis-eic.de/
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a) Anforderung der Unterlagen: 

Die Vergabeunterlagen sind auf der Vergabeplattform eVergabe.de abrufbar. 

 

b) Frist:   04.11.2019 

 

c) Die Vergabeunterlagen sind bestellbar unter:  

 

https://www.evergabe.de 

 

5. Angebote: 

 

a) Angebotsfrist:  04.11.2019 10:30 Uhr 

 

b) Anschrift:   Siehe Auftraggeber 

 

c) Sprache:   Deutsch (gilt auch für Rückfragen im Schriftverkehr) 

 

6. Kautionen und Sicherheiten: ./. 

 

7. Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: 

 

s. AGB Landkreis Eichsfeld 

 

8. Rechtsform, die die Bietergemeinschaft bei der Auftragserteilung einnehmen muss: 

 

gesamtschuldnerisch haftend 

 

9. Mindestbedingungen (Unterlagen zur Beurteilung der Eignung des Bewerbers): 

 

a) Aktuelle Autorisierung durch das Kraftfahrtbundesamt 

 

Sonstige Erklärungen zur Eignung:  

- 124 Eigenerklärung zur Eignung 

- Eigenerklärung Tariftreue, EVB ILO, EVB ThürVgG 

- ggf. Nachunternehmererklärung ILO, Nachunternehmererklärung Tariftreue 

 

10. Zuschlagsfrist/Bindefrist:  29.11.2019 

 

Falls bis zum Abschluss dieser Frist keine Auftrag erteilt ist, können die Bieter davon ausgehen, 

dass ihr Angebot nicht berücksichtigt wurde. 

 

11. Zuschlagskriterien: 

Niedrigster Preis 

 

 

12. Nebenangebote und Änderungsvorschläge: 

 

Nebenangebote sind zugelassen: Nein. 

 

13. Sonstige Angaben: ./.  
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Abwasserzweckverbandes "Obere Hahle" , Hauptstraße 17, 37339 Teistungen 
 
Bekanntmachung Feststellung des Jahresabschlusses 2018 des  
Abwasserzweckverbandes "Obere Hahle"  
 
1. Die Verbandsversammlung hat mit Beschluss-Nr. 02/2019 vom 28.08.2019 den  

Lagebericht und den Jahresabschluss 2018 wie folgt festgestellt: 

 

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 schließt mit einer Bilanzsumme von  

21.623.598,51 € ab.  

 

Der Jahresabschluss wird mit einem Jahresüberschuss von 223.792,71 € festgestellt. 

 

Der Jahresüberschuss von 223.792,71 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

 

Mit Beschluss-Nr. 02/2019 wurde dem Verbandsvorsitzenden und dem Werkleiter 

Entlastung erteilt. 

 

2.   

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An den Abwasserzweckverband „Obere Hahle“, Teistungen: 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ - bestehend aus 

der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-

jahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der 

Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir 

den Lagebericht des Abwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften 

der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Thüringen (§§ 20ff. ThürEBV) i. V. m. den 

einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-

ten und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanz-

lage des Verbands zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Geschäfts-

jahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 

Verbandes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 

Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslan-

des Thüringen (§ 24 ThürEBV) und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-

wicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 

mit § 317 HGB und § 25 ThürEBV unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
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Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verant-

wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ 

unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Verband unab-

hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-

schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit die-

sen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-

nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 

Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.  

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den   Lage-

bericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 

den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Thüringen (§§ 20ff. 

ThürEBV) in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresabschluss un-

ter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-

chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Ver-

bands vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kon-

trollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-

führung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er-

möglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Dar-

stellungen ist.  

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-

lich, die Fähigkeit des Verbands zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 

Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie da-

für verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege-

benheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 

der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Verbands vermittelt sowie in allen we-

sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigen-

betriebsverordnung des Bundeslandes Thüringen (§§ 20ff. ThürEBV) entspricht und die Chan-

cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen 

Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-

wendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 

anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Thüringen (§ 24 

ThürEBV) zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 

Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts  

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 

als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-

lungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Ver-

bands vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit 

den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Ei-

genbetriebsverordnung des Bundeslandes Thüringen entspricht und die Chancen und Risiken 

der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu ertei-

len, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.  
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 

in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 25 ThürEBV unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-

fung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Dar-

stellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich 

angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt 

die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 

Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus  

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-

sichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und 

führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-

fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-

fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-

deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 

Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-

lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 

internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-

gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-

ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 

dieser Systeme des Verbands abzugeben. 

 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 

dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.  

 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertre-

tern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmens-

tätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 

Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-

same Zweifel an der Fähigkeit des Verbands zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 

besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 

Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 

unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 

Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks 

erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 

dazu führen, dass der Verband ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Ge-

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Verbands vermittelt. 

 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzes-

entsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Verbandes. 

 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-

kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-

fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben 

von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
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beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen An-

nahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 

den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver-

meidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Anga-

ben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-

schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 

feststellen.“ 

Göttingen, den 22. Juli 2019 

 

EURATIO GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

Dipl.-Kfm. (Int.) Adrian Krysewski  Dipl. –Kfm. Fritz Güntzler 

Wirtschaftsprüfer    Wirtschaftsprüfer 

 

 

3. Der Jahresabschluss 2018 und der Lagebericht liegen zur Einsichtnahme vom 01.10.2019 

bis 18.10.2019 von Montag bis Mittwoch von 8.00 Uhr bis 15.30 Uhr, Donnerstag von 

8.00 Uhr bis 17.30 Uhr und Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr in den Räumen des Abwas-

serzweckverbandes "Obere Hahle",  Hauptstraße 17, 37339 Teistungen, Zimmer 209 öf-

fentlich aus. 

 

Teistungen, 29. August 2019 

 

 

Schotte           - Siegel - 

Verbandsvorsitzender 

 

 

 

Trinkwasserzweckverband „Obere Hahle“, Hauptstraße 17, 37339 Teistungen 
 

Bekanntmachung Feststellung des Jahresabschlusses 2018 des  
Trinkwasserzweckverbandes "Obere Hahle"  
 

 

1. Die Verbandsversammlung hat mit Beschluss-Nr. 02/2019 vom 28.08.2019 den  

Lagebericht und den Jahresabschluss 2018 wie folgt festgestellt: 

 

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 schließt mit einer Bilanzsumme von  

5.104.445,98 € ab.  

 

Der Jahresabschluss wird mit einem Jahresüberschuss von 46.550,00 € festgestellt. 

 

Der Jahresüberschuss von 46.550,00 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

 

Mit Beschluss-Nr. 02/2019 wurde dem Verbandsvorsitzenden und dem Werkleiter  

Entlastung erteilt. 

 

 

 

 

2.  
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„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An den Trinkwasserzweckverband „Obere Hahle“, Teistungen: 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Trinkwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ - bestehend 

aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließ-

lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus 

haben wir den Lagebericht des Abwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften 

der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Thüringen (§§ 20ff. ThürEBV) i. V. m. den 

einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-

ten und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Fi-

nanzlage des Verbands zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 

Verbandes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 

Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundes-

landes Thüringen (§ 24 ThürEBV) und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-

wicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 

mit § 317 HGB und § 25 ThürEBV unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 

Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verant-

wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ 

unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Verband unab-

hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-

schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit die-

sen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-

nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 

Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.  

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebe-

richt 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 

den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Thüringen (§§ 20ff. 

ThürEBV) in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresabschluss un-

ter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-

chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Ver-

bands vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kon-

trollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-

führung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er-
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möglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Dar-

stellungen ist.  

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-

lich, die Fähigkeit des Verbands zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 

Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie da-

für verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege-

benheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 

der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Verbands vermittelt sowie in allen we-

sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigen-

betriebsverordnung des Bundeslandes Thüringen (§§ 20ff. ThürEBV) entspricht und die Chan-

cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen 

Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-

wendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 

anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Thüringen (§ 24 

ThürEBV) zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 

Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts  

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 

als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-

lungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Ver-

bands vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit 

den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Ei-

genbetriebsverordnung des Bundeslandes Thüringen entspricht und die Chancen und Risiken 

der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu ertei-

len, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.  

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 

in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 25 ThürEBV unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-

fung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Dar-

stellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich 

angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt 

die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 

Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus  

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-

sichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und 

führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-

fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-

fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-

deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 

Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-

lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 

internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-

gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-

ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 

dieser Systeme des Verbands abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 

dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.  

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertre-

tern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmens-

tätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 

Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-

same Zweifel an der Fähigkeit des Verbands zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 

besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 

Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 

unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 

Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks 

erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 

dazu führen, dass der Verband ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Ge-

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Verbands vermittelt.  

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzes-

entsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Verbandes. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-

kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-

fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben 

von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 

beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen An-

nahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 

den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver-

meidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Anga-

ben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-

schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 

feststellen.“ 
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Göttingen, 22. Juli 2019 

EURATIO GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

Dipl.-Kfm. (Int.) Adrian Krysewski  Dipl. –Kfm. Fritz Güntzler 

Wirtschaftsprüfer    Wirtschaftsprüfer 

 

 

3. Der Jahresabschluss 2018 und der Lagebericht liegen zur Einsichtnahme vom 01.10.2019 

bis 18.10.2019 von Montag bis Mittwoch von 8.00 Uhr bis 15.30 Uhr, Donnerstag von 

8.00 Uhr bis 17.30 Uhr und Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr in den Räumen des Trink-

wasserzweckverbandes "Obere Hahle", Hauptstraße 17, 37339 Teistungen, Zimmer 209 

öffentlich aus. 

 

Teistungen, 29. August 2019 

 

 

Schotte                  - Siegel - 

Verbandsvorsitzender 


